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Pferdeausbildungs- 
und Pferdezuchtzone Art. 18c 
 

1Die Pferdeausbildungs- und Pferdezuchtzone ist für die 
Ausbildung von Pferden im Reit- und Fahrsport sowie für 
die Pferdeaufzucht bestimmt.  
 
2Es sind nur Bauten und Anlagen zulässig, welche in direk-
tem Zusammenhang mit der Ausbildung und Aufzucht von 
Pferden stehen. 
 
3Hochbauten sind nur in dem im Generellen Gestaltungs-
plan bezeichneten Bereich für Hochbauten zulässig. Die 
Baubehörde trifft die notwendigen Anordnungen bezüglich 
Stellung und Gestaltung der Bauten. 
 
4Ausserhalb des Bereiches für Hochbauten sind lediglich 
dem Reit- und Fahrsport dienende Gestaltungselemente 
sowie Zäune, Wege, Allwetterausläufe und dergleichen zu-
lässig.  
 

 


